
Was bei Inkrafttreten der Novelle zur 
Normenreihe DIN 18040 zu beachten ist
Text: Jutta Heinkelmann

N ochmals vorab: Derzeit wird, wie 
bereits mehrfach berichtet, die 
Normenreihe DIN 18040 novel-
liert. Hintergrund ist das Inkraft-

treten der europäischen Norm DIN EN 17210 
zur Barrierefreiheit. Diese muss in das deut-
sche Normenwerk übernommen werden. 

Zum Glück ist gelungen, die DIN 18040 
zumindest als sogenannten „Technical Re-
port“ zu erhalten. Da Widerspruchsfreiheit 
eine Grundvoraussetzung für das Normen-
werk ist, muss nun die DIN 18040 an die EN-
Norm angepasst werden. Dies ist geschehen 
und der Entwurf wurde zur öffentlichen Dis-
kussion ausgelegt. Es ist eine Vielzahl von 
Einsprüchen geäußert worden. Diese wer-
den nun im Normenausschuss bearbeitet. In 
Anbetracht des hiermit verbundenen enor-
men Arbeitsaufwandes steht fest, dass eine 
Veröffentlichung der überarbeiteten Norm, 

wie ursprünglich geplant, zu Beginn 2024 
nicht mehr zu erreichen ist. Wahrschein-
licher ist nun eine Veröffentlichung Mitte 
2024.
Entscheidend ist, welche Qualität der 
Barriere freiheit Sie vertraglich schulden. 

Schulden Sie lediglich das bauordnungs-
rechtlich erforderliche Mindestmaß, so ist 
zum einen der Zeitpunkt der Genehmigung 
ausschlaggebend. Zum anderen sind die DIN 
18040-1:2010-10 und DIN 18040-2:2011-09 
als Technische Baubestimmung eingeführt. 
Die Daten bestimmen die heranzuziehende 
Fassung. Bis zu einer Änderung der 
 Bayerischen Technischen Baubestimmungen 
( BayTB) wird sich deshalb erst mal nichts 
ändern, unabhängig davon, welches die ak-
tuelle Fassung der Norm ist. Nach Aussage 
des Bauministeriums steht eine zeitnahe An-
passung der BayTB auch nicht in Aussicht. 

Schulden Sie jedoch eine vollumfängli-
che Barrierefreiheit auf Grundlage der DIN 
18040, so zählt der Zeitpunkt der Bauab-
nahme. Hier ist dann ggf. die neue Fassung 
heranzuziehen. Um dies zu vermeiden, ist 
dringend zu empfehlen, mit der Bauherr-
schaft die Fassung der heranzuziehenden 
Norm explizit zu vereinbaren, also z. B. 
Barrierefreiheit auf Grundlage der DIN 
18040-1:2010-10. 

Werden Fördergelder für Ihr Bauvorha-
ben in Anspruch genommen, in deren Richt-
linien die DIN 18040 vorgeschrieben ist, so 
muss unbedingt mit dem Fördergeldgeber 
Kontakt hierzu aufgenommen werden. Zum 
Beispiel ist in den Wohnraumförderungs-
bestimmungen 2023 die DIN 18040-2 „Bar-
rierefreies Bauen – Planungsgrundlagen – 
Teil 2: Wohnungen“ als Planungsgrundlage 
genannt, jedoch ohne Datum.  �

Novelle der AtV-DIN 18451  
gerüstarbeiten – Es wird einfacher!
Text: Jutta Heinkelmann

I mmer wieder bereitete die Differenzie-
rung zwischen Arbeits- und Schutzge-
rüst bei der Abrechnung von Gerüstar-
beiten Probleme. Denn bislang erfolgte 

die Abrechnung u.a. getrennt nach Bauart 
und Verwendungszweck. So wurden Ar-
beitsgerüste nach der eingerüsteten Fläche 
abgerechnet. Bei Schutzgerüsten hingegen 
waren die Außenseiten der Gerüstkonstruk-
tion selbst maßgebend. 

Dies ist nun in der zum September 2023 
veröffentlichten novellierten DIN 18451 ge-
ändert worden. Bei der Ermittlung der Ma-
ße und Mengen wird von nun an nicht mehr 
zwischen Arbeits- oder Schutzgerüst diffe-
renziert. Bei allen Bauarten werden jetzt für 
das Aufmaß die Außenseiten des Gerüstes 
herangezogen. Die eingerüstete bezie-

hungsweise bearbeitete Fläche ist nicht 
mehr maßgeblich. 

Und was hat sich noch geändert? Neu ist 
auch, dass Gerüst und Gerüstergänzungen, 
wie Verbreiterungen, Schutzeinrichtungen, 
Bekleidungen, Überbrückungen und Gerüst-
treppen, getrennt abgerechnet werden. Eine 
weitere Neuerung findet sich auch bei der 
Gebrauchsüberlassung. Hier ist nun streng 
zwischen Montageleistung und Gebrauchs-
überlassung zu unterscheiden. Dies ersetzt 
die bislang praktizierte Differenzierung zwi-
schen Grundeinsatzzeit und einer sich daran 
anschließenden Gebrauchsüberlassung. Die 
Grundeinsatzzeit gibt es nicht mehr. Die 
Überlassungsleistung ist neben der Werkleis-
tung getrennt zu vereinbaren und entspre-
chend eigenständig abzurechnen.  � Fo
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